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rR:EDHOT- UIID BESTÄTIUNGEBEG,LEUEIrT

Die Einwohnergemeinde Nusshof erlässt, gestützt auf S l-3 des
Gesetzes über das Begräbnissesen vom L9. oktober 1931 folgende
Bestimmungien:

L. Friedhofordnung

51
Das gesamte Friedhof- und Bestattungswesen untersteht dem
Gemeinderat. Dj-e unnittelbare Aufsicht darüber ist dernjenigen
seiner Mitglieder zugewiesen, das dem Friedhof- und Bestatiungs-
hresen vorsteht.

s2
Der Friedhof soll ein ort der Ruhe und Besinnungi sein. Er ist
stets offen. von jedermann wi-rd erwartet, dass die gebührende
Achtung nie vergessen wird. Kreinkinder sorlen sich nur in
Begreitung Erwachsener auf dem Friedhof aufhalten. Jegliches
spielen und Lärmen ist untersagt. Hunde dürfen nicht äuf den
Friedhof mitgenommen werden.

s3
Gemäss den Gräberp1an, der von der Gemeindeversammlung am 23.April 1992 in Kraft gesetzt worden ist, werden die eräberreihen
gemäss den vorschriften von S 9 des Gesetzes über das Begräb-
niswesen vorn l-9. oktober 1931- in Einzergräber angelegt. öie Aus-
senmasse der Gräber betragen:

Erwachsenengräber 150 cm tief,
Kindergräber (bis z1r L2 Jahren) l-OO cm tief ,

75
50

cm breit
cm breit

Für Kindergräber ist ein besonderes Fel_d bestimmt.

Ausnahmen können durch den Gemeinderat bewilligt werden (Farnilien-
gräber). Es dürfen auch Urnen in bestehende Gräber eingesetzt
werden. Die Beisetzung berechtigt jedoch nicht zu einei längeren
Beibehaltung des betref fenden Grabes. Die Urnen können auf l*Iunsch
und Kosten der Angehörigen an1ässlich der Räumung des betreffenden
Grabfeldes versetzt werden, sofern die gesetzliche Frist noch
nicht abqelaufen ist.



g{

Die Wege zwischen den Gräberreihen weisen mindestens eine Breitevon 50 cm än den seiten und von g0 crn bei Haupt und Füssen auf.sie lserden durch die Einwohnergemeinde mit Ftergel versehen.

$5
Jedes Grab erhä1t nach dem Eindecken auf Kosten der Gemeinde einenvorläufigen Holzrahmen und ein einfaches Holzkreuz mit dem Namender beerdigten Person. Beides bleibt Gemeindeei-gentum und ist nachErstellung der definitiven Grabanlage den cemeindeweibel zurückzu-
geben.

S6
Die endgültige Grabanlage sol1 nicht vor Ablauf von Lz Monaten undnicht später als nach l-8 Monaten erstellt werden. Grabmale sind ineinheitlicher Linie auf Betonsockel oder Zementsteine zu ver-setzen. Jedes Grab ist einzufassen.

s7
Die Grabzeichen können aus Stein oder Holz bestehen. Ihre Farbeund Form sollen dem Gesantbild angepasst und rnöglichst schlichtgehalten sein. Die Grabzeichen dürfen in der Höhe L2o cm über demI{eg gemessen nicht übersteigen und höchstens 50 cm breit sein.

s8
Die Bepflanzung der Gräber soll sich der Gesamtanlage unterordnen.Sträucher und Stauden dürfen Grabzeichen und Einfasiungen nichtüberragen und._müs:en so gepflegt sein, dass die Nachbaigräbernicht beeinträchtigt werden. Der Humus darf die Einfassüngen nichtübersteigen.

se
Das Gräberverzeichnis sowie der Friedhof- und Gräberplan werden
vom/von der Gemeindeschreiber/in geführt und enthaltän die chrono-logischen Eintragungen a1ler auf dem Friedhof Nusshof erfolgtenBestattungen nit Grabnummer, Beerdigungsdatum, Heirnatort und Ge-burts- und Todestag der Verstorbenen. -

s10
Verwahrloste Gräber werden bis zu ihrern Abruf auf Anordnung des
Gerneinderates zu Lasten der Hinterbriebenen angepflanzL.



311
Die Abrüstung von Gräbern darf nicht vor 20 Jahren erfolgen. Ftin-
destens einen Monat vor Beginn der Wegräumungsarbeiten sind die
Angehörigen persönlich, soweit sie der Gemeind.ekanzlei bekanntsind, oder durch öffentlichen Aufruf einzuladen, GrabmäLer und
Bepflanzungen zu entfernen. Ueber bis zuy festgesetzten ZeiL nichtentfernte Objekte wird von Gemeinderat verfügt.

5L2
Die Gräber von Kindern dürfen nicht vor zehn und diejeniEen von
Erwachsenen nicht vor zwanzig Jahren geöffnet werden. Ausnahmensind nur gestattet zu gerichtlichen Zwecken oder mit besondererErlaubnis der volkswirtschafts und sanitätsdirektion.

2. Bestattungsordnung

s13
Todesfälle sind sofort, spätestens aber innert 24 stunden, demZivilstandsbeamten und dei ceneindekanzlei anzuzeigen. KirchlicheBestattung ist rnit dem zuständigen pfarramt abzuspiechen.

s14
Beerdigungstermine sind mit der Gemeindekanzlei und dem pfarrarnt
abzusprechen. fn der Regel finden die Beerdigungen zwischen 13.30und 15.00 Uhr statt.

Sls
Verstorbene werden in der Regel
Wunsch stehen die Leichenlokale
singen zur Verfügung.

s16
Das Ausheben und Eindecken
kanzlei veranlasst.

sL7

Trauerhaus aufgebahrt. Auf
Gemeinden Sissach oder Vtinter-

l-m
der

der Gräber wird durch die Gemeinde-

Jeder/jede Einwohner/in, der in unserer Gemeinde Niederlassung
oder Aufenthalt besitzt, hat unentgeltlichen Anspruch auf einänGrabplatz. Für hier Bestattungsberechtigte, die äuswärts beige-setzt werden, übernirunt die Gemeinde keine Kosten.



Der Gemeinderat kann die Gebühr herabsetzen, wenn der/die Verstor-
bene entweder Bürgerlin von Nusshof htar, lange Zeit in der
Gemeinde lebte oder ihr in irgend einer Form gedient hat.

3. Schlussbestinüungen

s1e

$18
Die Bestattung auswärts Verstorbener, die in
Wohnsitz hatten, kann vom Geneinderat gegen
stehender Gebühren bewilligt werden:

Einzelgräber für Erwachsene
Einzelgräber für Kinder
Urnenbeisetzung in bestehenden Gräbern
Urnenbeisetzung in neue Gräber

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende
und Anstand bei und um den Friedhof
Bussen bis Fr. 100.-- zu bestrafen,
erfolgt.

s 20

der Gemeinde keinen
Entrichtung nach-

Fr. 1 000"--
Fr. 500. --
Fr. 300. --
Fr. 5OO. --

Bestimmungen oder gegen Sitte
sind vom Gemeinderat mit
sofern nicht Strafanzeige

D. Bruderer

Sanitätsdirektion genehrnigt
89.

VOLKSt,tIRTSCHAFTS- UND
SANITAETSDIREKTION
Der Vorsteher

Srlhrr)

Dieses Reglement ersetzt alle früheren diesbezüglichen Reglemente.
Es tritt nach Genehnigung durch die Volkswirtschafts- und Sani-
tätsdirektion sofort in Kraft.

Von

Der

der Einwohnergemeindeversammlung am 23. April L992 genehmigt.

Gemeindepräsid Die Gemeindeschreiberin :

2 Bu,&'z/

Von der Volkswirtschafts- und
am: 02. Juli 1992 mit Verfügung Nr.

4410 Liestal, 2. Juli 1992

W. Spitteler, Regierungsrat


